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Gerechtigkeitü—{4auf den Spuren der Gleichheit

Im Umifteld der alınzer Erklärung VO Januar 27006 hat die CI  S eiıne „Neue Ge-
rechtigkeıt durch mehr Freiheit“ entdeckt un:! das gleich vier Mal als Chancen-,
Generatıionen-, Leistungs- und Famıilıengerechtigkeıit*. Dıie Parte1ı suchte offen-
siıchtlich auf dıe überraschende Entscheidung der Wiählerinnen und Wiähler bei der
VOrgCeZOSCHCH Bundestagswahl VO September 2005 reagıeren, nachdem diese
sıch sowohl das marktradıikale Angebot eıner schwarz-gelben Koalıtion als
auch eıne Fortsetzung der Agenda 2016 ausgesprochen hatten. Immerhın
hatten Begınn des Jahres 2005 autf die yage:! „ Flat die soz1ale Gerechtigkeıt
während der etzten reıi bıs vier Jahre 1n Deutschland abgenommen?“ ( Prozent
der Befragten mi1t „Ja“ geaANTWOTrTEL.

Dıie Entdeckung der Gerechtigkeit in der polıtıschen Auseinandersetzung 1St 1N-
dessen nıcht MNEU. Bereıts 1im Sommer des Jahres 7000 hatte Wolfgang Thierse festge-
stellt: „Die Gerechtigkeitsfrage 1St 1n die Gesellschaft zurückgekehrt.“ * Er konnte
sıch damals aut programmatısche Reden tührender Parteienvertreter sowohl der
SPL) als auch der CDU beziehen, die mI1t eıner normatıv autfgeladenen Rhetorik ür
dıie VO ihnen angestrebten polıtischen Veränderungen warben. Sowohl die damalıge
als auch die LICU aufgelegte Gerechtigkeitsdebatte wiırkt iınhaltlıch zıiemlich leer oder
dıftus. Friedrich VO  S Hayek würde sıch bestätigt tühlen, hat doch wiederholt
erklärt, dafß das Wort „soz1ale Gerechtigkeıit“ tür eıne Gesellschaft freıer Menschen
überhaupt keinen Sınn mache:; GCs se1 „nıchts anderes als ine völlıg nıchtssagende
Formel“ Der Bundesverfassungsrichter Udo Steiner polemisıerte 1m März 2005 C
CIl 1ne verkürzte Deutung: „Die Deutschen sınd gleichheitskrank“ 4. sobald eın
derer mehr habe als selbst, werde dies als ungerecht empfunden.

Parteien-Gerechtigkeıit
Wer sıch die Mühe macht, die zahlreichen Stellungnahmen der parteipolitischen
Elıten sortıeren, annn sechs Merkmale ıhrer Ansıchten VO Gerechtigkeit ıden-
titizieren.

Frstens seıen die herkömmlichen Begrifte der Gerechtigkeıit den oroßen Heraus-
forderungen der Globalisierung, des demographischen Wandels und der technı-
schen Veränderungen nıcht mehr vewachsen. Deshalb solle dıe LICUC Gerechtigkeit
modern und zeıtgemals die Bedingungen des DE Jahrhunderts angepafst werden.
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/ aweitens sollten sıch dıe Deutschen VO der Verteilungsgerechtigkeit verabschie-
den Diese se1 namlich auf die Umverteilung materieller (suter oder finanzıeller
Miıttel SOWI1e die Gleichheit der Ergebnisse 1xiert. Materielle (suter wuürden AaNZC-
sıchts des wachsenden Wohlstands 1ın Deutschland nıcht mehr stark nachgefragt.
Außerdem selen die öffentlichen Haushalte überfordert, alle soz1ı1alen Ke-
stungsansprüche, mıt denen S1€e konfrontiert sınd, bedienen. Schließlich könne
der Soz1ialstaat gerade jene persönlıche Zuwendung nıcht bieten, die VO  - den Be-
nachteıiligten ın erster Lıinıe erwünscht wırd

Drıttens laute der CUu«C Name für Gerechtigkeit Chancengleichheit eın allgeme1-
TIG und yleicher Zugang Bıldungsgütern und 7A56 Beteiligung der gesellschaft-
lichen Arbeit. Bıldung Nal der Hauptschlüssel gesellschaftliıcher Integration; ırgend-
eıne Arbeit se1 besser als keine:; so71a| sel,; W asSs Arbeit schafft.

Vıertens dürfe Gerechtigkeit nıcht mı1t Gleichheit verwechselt werden. Mehr Uin-
gleichheit könne durchaus gerecht se1InN. Wenn die ındıyıduellen Bedürfnisse der Men-
schen, ınsbesondere ıhr Verlangen ach Freiheit stärker berücksichtigt werden, sSEe1
e1in Gebot der Gerechtigkeıit, die unterschiedlichen Talente un: Leistungen stärker —

zuerkennen un! Oördern. Für die Wettbewerbsfähigkeit eıner Wırtschaft komme CS

entscheidend darauf d da{fß die vorhandenen Talente mobilisiert und der Leistungs-
wiılle der Bevölkerung werden. ıne ungleiche Verteilung der Einkommen
un! Vermögen sSe1 rolglich gverecht, weıl S1Ce persönlich verdient un gesellschaftlich
verdienstvoll 1StTt. Je gespreizter die Eınkommens- un! Vermögensverteilung,
orößer seılen auch das Leistungsniveau un: Leistungspotential der Waırtschaft, da{fß

Ende für alle mehr verteılen 1bt. Die Gerechtigkeıit, die unterschiedliche Be-
vabungen und Leistungen berücksichtigt, heiße Leistungsgerechtigkeit. Und die
Steuerungsform der Leistungsgerechtigkeıit se1 der Markt Wıe die Demokratie als PO-
liıtische Ordnung der Freiheit angesehen wiırd, könne dıe Marktwirtschaft als eiıne
Ordnung der Freiheit gelten. Dıie primäre Verteilung der Einkommen und Vermögen

Markt vemaißs dem Aquivalenzgrundsatz belohne die Eıgeninitiative und ber-
nahme VO Eıgenverantwortung. Der Markt- oder Tauschgerechtigkeit solle demnach
Vorrang VOT der Bedarts- und Verteilungsgerechtigkeit eingeräumt werden.

Fünftens richte sıch die Kritik der Verteilungsgerechtigkeit auch un:! VOT allem
den Soz1alstaat. Dieser se1 überzogenen Erwartungen ausgeliefert, als könne

gesellschaftliche Rısıken erschöpfend absichern. Eın bürokratisch überwucherter
Soz1alstaat habe die Hılfebedürftigen entmündigt und ıhrer E1ıgeninitiative beraubt.
Er habe zıvılgesellschaftliche un tamılıiäre Formen der Solidarıität ausgehöhlt und
verdrängt. Deshalb sollte eın „aktıyvıerender Staat  < auf selıne Kernaufgaben redu-
ziert werden. Dieser könne den zıyılgesellschaftlichen Kräften mehr Raum geben,
sıch selbst organısıeren und die eigenen Talente entftalten.

Sechstens hätten die demographische Entwicklung und die hohe ottene bzw. VeI-

deckte Staatsverschuldung den Generationenvertrag aufßer Kraft DESELIZL un!: eınen
dramatischen Konflikt zwischen den (GGenerationen herauftbeschworen. Indem die
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wiırtschafrtlich aktıve (Generatıon FA „Zechprellern all den eigenen Kıindern CWOL-
den sel,; werde die Generationengerechtigkeit verletzt.

Behutsame Korrekturen

UDıie ötftentlichen Debatten den Begriff der Gerechtigkeıit häufıg den Pul-
verdampf parteipolıitischer Profilierung. S1e bedürftfen ehutsamer Korrekturen. SO
beziehen sıch gesellschattliche Verteilungsregeln n1ıe blo{f( auf materielle CGsuter oder
CGsuter überhaupt, sondern 1ın verschiedenen gesellschaftlichen Sphären auftf Lebens-
chancen, Machtmaiuttel, soz1ıale Anerkennung und Srtschaftliche Verfügungsrechte.
Verteilungsfragen bılden weıterhıin den Kern der Gerechtigkeitsfrage.

Die Vorliebe, dıe dem Begriff der Chancengleichheıit beim Zugang Bıldungs-
gutern oilt, 1st wen1g begründet, solange etwa den Frauen, obwohl S1e meıst höher-
wertige Bıldungsabschlüsse vorweısen können, gleichrangige Chancen verwehrt
sınd, W1e€e die Männer 1ne sınnvolle, vesellschaftlich anerkannte und sıchere Er-
werbsarbeit tinden.

Einkommens- und Vermögensunterschiede sınd neı1dlos anzuerkennen, SOWeIlt
S1e durch persönliıche Talente un: Anstrengungen verdient wurden. Di1e tatsiäch-
lıche Verteilung der Einkommen un! Vermögen 1n Deutschland 1STt jedoch OIrIran-

OI aut den soz1alen Status der Eltern, auf sexıistische Rollenmuster, gesellschaftliche
Beziehungen un: wiırtschaftliche Machtverhältnisse zurückzutführen.

Die Grundsätze der Tausch- un: Marktgerechtigkeıt, die dem Ma{ißstab
Aquivalenz folgen, sind dem Grundsatz der Verteilungsgerechtigkeit faktısch ach-
veordnet. Denn bel jedem Tausch V  - Gütern wırd unterstellt, dafß die Markt-
partner berechtigt sınd, ber dıe getauschten Guter verfügen. Dagegen könnte
eingewendet werden, da{f dıe rechtmäfßsige Verteilung der CGsuüter VOT dem Tausch-
VOISAaNS us rüheren Tauschakten resultiert. Wırd jedoch dıie Kette der Markt-
beziehungen immer weıter zurückverfolgt, endet die Reihe be] einer als gerecht
unterstellten Ausgangsverteilung. Iso lıegt die Verteilungsgerechtigkeit der
Tauschgerechtigkeit auch logisch VOTaus Die Argumente für e Deutung der
„Gerechtigkeit als Tausch“ sınd ohl L1UT überzeugend, WECNnN ethısche, anthropo-
logische un:! sozialgeschichtliche Reflexionen kombiniert werden un: eın „soz1al-
geschichtlich sens1ibler Tauschbegriff‘ unterstellt IS Das Szenarıo unfreiwilliger
Tauschakte zwischen Partnern, die gewalttätig vorgehen oder übervorteilt werden,

dafß Ansprüche auf Wiıedergutmachung entstehen, 1St sıngulär. Die sozlalge-
schichtliche Rekonstruktion ursprünglicher Famılien, Gemeinden oder Arbeiıts-
welten, die nachträglich durch die Gesellschaft, den Staat oder den Kapıtaliısmus
yenterenet” worden waren, da{ß S$1e dafür entschädigt werden müßßten, erscheint
EXTTEM artıtiziell. Und schliefßlich 1STt 1ın eıner arbeıitsteiligen Wirtschaft das Kriıte-
r1um der Äquivalenz nıcht präzıser abgrenzbar als das des Bedarfs.
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Die Zivilgesellschaft nıcht dazu, das soz1alpolıtısche Vakuum, das eın N\Wett:
bewerbsstaat hinterläßt, füllen. Zivilgesellschaftliche Inıtıatıven bilden den las-
sencharakter der Gesellschaft ab S1e setfzen sıchere Arbeitsplätze, Einkommen und
Partnerbeziehungen VOTaus S1ie Orlıentleren sıch miılıeuabhangıg und interessenbe-

sportlichen un! kulturellen Vorlieben. Unternehmen als zıvilgesellschaft-
liıche Akteure verfolgen Recht 1ın erster Lıinıe betriebliche un wiırtschaftliche In-

S1e sınd keıine Adressaten VO Grundrechtsansprüchen.
Der Begrıitt der Generationengerechtigkeit bleibt bezüglich selner Bestandteile

sowohl der Gerechtigkeıt als auch der Generatıon zı1emlich VaABC. Die Gerechtigkeit
regelt Rechte un Pflichten real ex1istierender Personen und Personengruppen. Als
solche Rechtsträger können zukünftige (senerationen nıcht ıdentifiziert werden.
Das Wort „Generatıon“ AfSt 1n einer Grof{ftfamaıilie, 1n Bildungseinrichtungen, bei Kn
meınsamen Erlebniswelten un 1n der Sozialversicherung sehr unterschiedliche
Sınnhorizonte anklıngen®. IDIE famıliiäre Geschlechterfolge VO Urahne, Grof(ßmut-
LCHk Multter un!: ınd annn nıcht autf dıe moderne Arbeıitsgesellschaft übertragen
werden. So 1St 1n eıner Erwerbsarbeıitsgesellschaft die biologische Zusammenset-
ZUNS der Bevölkerung nıcht dıe Schlüsselgröfße wiırtschafttlicher Leistungskraftt. Die
Altersstruktur spıelt gegenüber den W achstumserwartungen, dem Beschäftigungs-
orad un: der Produktivität eiıne LLUT nachrangige Rolle DDenn unabhängıg NC} 17e:
bensalter hat die der Erwerbstätigen eın Volkseinkommen erwiırtschaf-
ten, das für den eigenen Lebensunterhalt W1e€e auch für den der nıcht Erwerbstätigen
ausreicht.

Dreı Einsichten

Aus den polıtischen Auseinandersetzungen den Begritt der Gerechtigkeit lassen
sıch rel posıtıve FEinsiıchten gewınnen.

Erstens: Die Frage der Gerechtigkeıit als Ordnungstorm der Gesellschaft 1st E:
genstand elıner gesellschaftlıchen Verständigung. In tradıtionellen Gesellschaften

die Sphären der Wıissenschaft un: Wırtschaft, des Rechts un der Politik VOLL
eıner einz1gen, allzgemeın verbindlichen Religion bzw. Moral zusammengehalten.
Galıileo Galıle1 unterwart se1ın Wıssen och der papstlichen Glaubensdoktrin. Kaı-
SCIT Heıinrich ULaAt noch den Gang ach (anossa d. un 1m Amt bleiben. Und
Könıg Heıinrich VO anarta WAarTr Parıs och 1ne Messe WL Derselbe Glaube
un dıe gemeınsame Moral umklammerten die Gesellschaft, Orlıentlerten das indiviı-
duelle Handeln, stifteten kollektive Identität un: verpflichteten alle auf das S:
meinwohl. In modernen Gesellschaften 1sSt ein solcher Bezug auf iınhaltlıch G=
vebene, einheitliche Wertmuster, dem allgemeın verbindliche Normen eNtINOMMEN

werden, nıcht mehr möglıch. Es o1bt keinen außenstehenden Beobachter und NEeCU-

tralen Schiedsrichter, dem das Urteil ber das, W as gul und gerecht ISt, überlassen
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werden annn Es können auch nıcht die Angehörigen eıner Teilgruppe der (zesall-
schaft dıe eigenen Vorstellungen des Lebenss, die ihrer Gruppenidentität eNLTL-

sprechen, den Angehörigen anderer Gruppen verpflichtend vorschreiben. Vielmehr
sınd die Mitglieder moderner Gesellschaften yehalten, sıch ber die gemeınsamen
normatıven Überzeugungen ber das, W as S1Ce einander schulden, verständıgen.

7 weiıtens: Normatiıve Grundsätze sınd keıine Naturgesetze. S1e tallen nıcht fertig
VO Hımmel, „lassen sıch nıcht melken“, W1€e Oswald VO  a Nell-Breuning SCIN tor-
mulhlierte. Sıe werden kollektiv entworten, S1tuatıv ausgelegt und kreatıv ANSCWEN-
det Die Güterverteilung 1ın der antıken Stadt, der geordnete Umgang der mıittelal-
terliıchen Christen mı1t den verfügbaren (Csutern 1mM Eınklang mı1t der yöttlichen
Weltordnung, die Emporung der Bürger ber die Freiheitsberaubung durch 1bso-
lute Monarchen, der Protest notleidender Arbeiter die UÜbermacht kapıtalı-
stischer Unternehmer un schliefßlich dıe Spannung zwıschen gleichen Freiheits-
rechten un: berechtigten wiırtschafttlichen Ungleichheiten sınd eın Beleg dafür, da{fß
Nnormatıve Grundsätze auf eıne jeweils andere gyesellschaftliche Sıtuation antworten,
dıe das kollektive Handeln heraustordert.

Drıittens: Die Formulierung normatıver Grundsätze 1St nıcht ein bewulfitlos un:
ohnmächtig ausgelöster, automatischer Retflex der Anpassung biologische, Oöko-
nomische oder techniıische Megatrends. Deshalb könnte eıne auf die Sıtuation AaNt-
wortende Norm der Gerechtigkeıit auch ein innovatıver Gegenentwurtf se1n, der den
TIrend eıner zunehmenden Ungleichheit der Gesellschaft durchbricht, die durch
rühere politische Entscheidungen ausgelöst worden 1ST. Wer beispielsweıse die
Hauptstroömung eines Flusses, dıe beobachtet, Z unabweiıisbaren Irend erklärt,
dem die normatıven Grundsätze lediglich AaNZUDASSCH sınd, verzichtet auf polıtische
Gestaltungsmacht und kreativen Gestaltungswillen. Er gleicht eiınem Menschen,
der Zzuerst das Wehr hochzieht un sıch anschliefßend wundert, da{fß AG 1im reißenden
Strom den alt verliert.

Suche ach dem, W as gerecht 1St

Die erwähnten rel Einsichten sınd der Horıizont, der die mehr als 2000)jährıige Su-
che ach dem, W as gerecht ISt, oftten oder verdeckt begleitet hat. Arıstoteles meınt,
da{fß die Gerechtigkeit alle anderen Jugenden überragt, weıl sS1€e sıch auf andere be-
zieht un! der Inbegrifft moralischer Vollkommenheit 1St. „Weder der Abendstern
och der Morgenstern sınd wunderschön.“7 S1e wiırd VO Thomas VO  S Aquın

die vier Kardınaltugenden gezäahlt. ber der einz1gartıge Kang der Gerechtig-
eıt liegt ohl darın begründet, da{ß S1Ce als die Grundnorm der politischen Ord-
NUung oilt

Fur Platon esteht die Gerechtigkeit darın, das „Seinıge tun“; bzw. da{ß „Jeder
das Seinige und ıhm Zukommende hat un! fut  e Diese Formel geht, W1€e Platon gC-
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steht, auf den Dichter Simonides zurück, „Jedem das geben, W 9S ıhm geschuldet
“  iSt , bzw „ Was ıhm zukommt“ Der römische Rechtsphilosoph Ulpian wırd spater
daran anknüpfen, WE die Gerechtigkeit als „beständigen und entschlossenen
Wıllen, jedem se1n Recht geben‘ (ın der Kurztform: Jedem das Seine“) definiert.
Der Bezugspunkt dessen, W as einem zukommt, 1sSt nach Platon die ogriechische
Stadt, die wohlgeformte Gesellschaft, 1n der die Stinde der Krieger, der Regierenden,
der Kaufleute und der Weıisen das Lun, W aS ıhnen ANSCINCSSCH ISt, W 9aS ıhrena
lenten, ihrer Aufgabe un:! ıhren Funktionen entspricht. Als zweıten Bezugspunkt
NeNNT Platon die harmonische Ordnung der Seelenkräfte, nämli;ch der vernünftigen
Eınsıcht, des Multes un der klugen Überlegung. Wıe eıne Stadt 1ın gyuter Verfassung
un: gerecht 1St,; WE die Stiände tunktionsgerecht operıieren, 1st der Mensch gzul,
glücklich und gerecht, WE seıne Seelenkräfte ın der Balance hält.

Arıstoteles präzısıiert die be1 Platon unterschwellige Unterscheidung zwıschen e1-
BGT: allgemeinen Gerechtigkeıt, dem Sammelnamen tür alle Formen moralıisch rich-
tıgen Handelns, dem vollständıgen Gehorsam gegenüber dem geschriebenen (und
ungeschriebenen) (sesetz un eıner speziellen Gerechtigkeit, die sıch beide W1e€e das
(sanze ZUmMm 'Tel verhalten. Dıie partıkuläre Gerechtigkeit trıtt 1n 7wel Varıanten auf
als Verteilungsgerechtigkeit und als ausgleichende Gerechtigkeıit. Dıie Verteilungs-
gerechtigkeıit regelt die ANSCINCSSCILIC Zuteilung VO Gütern, Ämtern, Ehren und
Vorteiulen 1n eıner Gesellschaft. Als Zuteilungskriterium oilt ein geometrisches Ver-
hältnıs zwiıischen den verteilten Gütermengen un: den Verdiensten der Personen.
Beispielsweise 1st das Verhältnis der Gütermengen und dem Verhältnis der
Würde der Personen und gleich. Dagegen oilt tür die ausgleichende Gerechtig-
eıt 1m treiwilligen oder unfreiwilligen Tausch (Diebstahl, Raub) das SLIrCNg arıth-
metische Verhältnis VO Leistung un: Gegenleistung ohne Ansehen der Person!®.

Thomas VO  a Aquın hat ZU eınen dıe Präzisierungen des Arıstoteles 1n bezug auf
den Begriff der Gerechtigkeıit übernommen. Zum andern bezog dıe ırdiısche (S6:
rechtigkeit auf die Idee des christlichen (sottes VO eıner wohlgeordneten Welt und
personifizierte damıt das antıke Naturgesetz 1n der Gestalt e1nes yöttlichen (zesetz-
gebers. Dıie VO (5Otft gedachte und vorgestellte Weltordnung spiegelt sıch 1n der 11 -
dischen Gesetzgebung e1nes verantwortlichen, yläubigen Monarchen, der welse
(zesetze erläfßt. Dıi1e gehorsame Urıentierung des gläubigen Christen eiınem sol-
chen (seset7z7 annte Thomas, Arıistoteles angelehnt, „Allgemeine Gerechtigkeit“
oder „Gesetzesgerechtigkeıit“.

Indem moderne Gesellschaften sıch zunehmend AaUs der relıg1ös-kırchlichen Ver-
ankerung lösten und 1n funktionale Teilsysteme ausdifferenzierten, zerbrach die in
einer rel1g10s gebundenen Welt plausıble Vorstellung, da{fß dıe ırdısche Gerechtigkeit
1m schöpfterischen Wıllen elnes yöttliıchen Gesetzgebers verankert werden könne.
Seiıtdem W al 1Ne€e Verständigung über verbindliche Normen der Gerechtigkeit nıcht
mehr vorgängıg eiınem gesellschaftlichen Dıialog, sondern L1UT mehr 1ın dessen
Verlauf möglich. Politisch wurde das absolutistische Regıme VO  — (Gsottes Gnaden
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durch die Französische Revolution der Bürger entmachtet, die ıhre Entrechtung
nıcht mehr als gottgewollte yerechte Ordnung akzeptierten. Im Zug der industriel-
len Revolution, als die Masse der Arbeiter 1n beispielloses wirtschaftliches und
71ales FElend getrieben wurde, brach die Idee eiıner wohlgefügten Gesellschaftsord-
NUunNng und eınes iınhaltliıch vorgegebenen GemeLinwohls vollständıg

In den Ruft ach „sozı1aler Gerechtigkeıit“ gOSSCH polıtisch-sozı1ale Bewegungen
dıe normatıve Antwort auf die nıederdrückenden Erfahrungen polıtischer Entrech-
Lung un wirtschattlicher Ausbeutung. Die Gerechtigkeıit eıner Gesellschaft, als de-
F17 gleichberechtigter 'Teıl sıch ZUEeTrST die Büurger un: dann dıe Arbeiter verstanden,
musse überhaupt ERST hergestellt werden. Seitdem markıert der Begrıifft der soz1ıalen
Gerechtigkeit vorrangıg eınen kritischen Ma{fistab gesellschaftlicher Verhältnisse
un: Strukturen.

Kırchlich yebundene Sozialethiker wıesen diese Kampfformel zunächst als SOZ12A-
listische Gleichmachereı1 zurück. S1e versuchten, den Begritf ın die tradıt10-
nelle Systematık einzugliedern und entweder mI1t der gesetzlichen Gerechtigkeıit
gleichzusetzen oder 7zwischen der Tausch- un der Verteilungsgerechtigkeıit VCEI-

orten 11 Miıt dem Soz1ialrundschreiben „Quadragesimo Anno- (1931) 1efß 1US Nl
die so7z1ale Gerechtigkeıit 1n dıe kırchliche Verkündigung hereinholen. Der Begriff
der „1ustit1ia socıalıs“ tauchte 1mM Kontext der Verteilungsfrage, des Gemeimwohls
un der soz1alen Liebe autf 12 Die deutsche Wortbildung der „Gemeinwohlgerech-
tigkeıt“, die den Eindruck ermeıden ollte, da{fß die soz1ıale Gerechtigkeıit der DU
setzlichen Gerechtigkeit nachgebildet sSEe1 un! blo{fß der Stabilisierung VO  - 5Systemen
dıene, hat sıch nıcht durchgesetzt. In der Folgezeıit haben kırchliche Amtstrager den
Begritt der „soz1ıalen Gerechtigkeıit“ als Verteilungsnorm 1m Klassenkonflikt der
Tarıtgegner und 1MmM weltwirtschaftlichen Nord-Süd-Konftlıikt, aber auch als Struk-
turnorm aufgegriffen !. Paul Na ZO@ 1ne Trennungslınıe zwischen eiıner statıschen
Gerechtigkeıt iınnerhalb des posıtıyven Rechts ZU Schutz eıner bestehenden Ord-
HUL eınerseılts un: der dynamıschen, {lıeßenden, soz1alen Gerechtigkeit, dıe 1ne
bestehende Rechtsordnung Ma{fistab des Gemeinwohls mif(st un: retormıert14.
Die deutschen Kirchen haben sıch 1n dem gemeinsamen Sozialwort diesen Gerech-
tigkeitsbegritt, der durch das Adjektiv „SOZ1al” angereichert 1St; zueıgen gemacht .

Gerechtigkeit als Gleichheitsvermutung annn als 1nNe ANSCIHMCSSCILC normatıve
Antwort aut die Entdeckung der subjektiven, iınstrumentellen und uftonome Ver-
nuntt 1m Rahmen eıner charakteristischen Selbstdeutung moderner Gesellschatten
verstanden werden.

Gleiche Gerechtigkeit

Gegen die Behauptung, da{fß der Gerechtigkeitsbegriff 1mM Kern eıne Gleichheitsver-
mMutung enthalte, werden starke FEinwände erhoben. Erstens würden diejenıgen, die
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Gleichheit tordern, übersehen, da{ß das moralısche Subjekt, das normatıve Regeln
als handlungsleitend bejaht, n1ıe der generalısıerte Andere, sondern immer die
pırısch konkrete menschliche Person 1St Deren elementare Bedürfnisse denen
anderer CS55SCNM, SE1 jedoch nıcht ZESTALLEL. Denn S1Ce verfüge ber Kompetenzen
und Interessen, die einz1gartıg und ıhr eigen sınd Folglich 1St S1e berechtigt, dıt-
ferenzierte gyesellschaftliche Posıtionen beanspruchen, die S1€E sıch aufgrund e1ZE-
1G Talente und Anstrengungen erworben hat 7 weiıtens se1 die Gesellschaft nıcht
die E1gentümerın eiınes verborgenen Reservoı1rs, aUuUsS$ dem sS1e alle indıyiduellen
Kompetenzen schöpten könne. Drıttens scheinen dıe Vertechter des Gleichheits-
ogrundsatzes darauf vertrauen, da{ß eıne aufwendige soz1ialstaatliche Bürokratie
die Gleichheit der Bürger herstellen könne. Folglich sturzten S1e dıe wenıger Talen-
lerten während des Rennens gesellschaftliche Posıtionen 1n 1N€e aussichtlose
Aufholjagd, die auf eınen Ausgleıich zıele, der N1€e erreıicht werde. Vıertens habe die
Gesellschaft eın Mandat, das ıhr CSsTLaLLE, das Schicksal oder die Schöpfung kor-
rıg1eren.

Solchen Einwänden 2Ahahegl mi1t dem tormalen 1InweIls auf die Begriffe der Gerech-
tigkeıt und der Gleichheit begegnet werden: Der Begritff der Gerechtigkeıit enthält
näamlıch ımmer den Bezug anderen; tfolglich Alt auch den Vergleich mıt ande-
LGa 1 Und der empırıische Begriff der Gleichheit bedeutet nıcht Identität: Selbst
Zwillinge sınd Sleıch, aber nıcht ıdentisch. Gleichheit 1sSt die qualitative Überein-
stımmung VO Subjekten oder Sachverhalten 1ın eiınem Merkmal, während andere
Merkmale verschieden S1ind. In welcher Hınsıcht sınd Zwel Subjekte gleich? Hın-
siıchtlich musıscher Talente oder technischer Begabung, hinsıchtlich der Herkunft
AaUS eıner Regıion oder hinsichtlich iıhrer Kleidung?

Verhältnismäfßige Gleichheit 1sSt also eın GESTeET Inhalt der Gleichheitsvermutung.
In der programmatıschen Forderung: „Gleiches soll gleich, Ungleıiches soll -
gleich behandelt werden“ oder: „Gleicher Lohn für oleiche Arbeit“ drückt sıch
diese Einsıcht Aau.  N In der antıken oder mıttelalterlichen, teudal gegliederten Gesell-
schaft wırd den einzelnen „das Gleiche“ Verhältnis ıhren Talenten, Verdien-
StCH; Funktionen und Posıiıtionen innerhalb einer wohlgeordneten Stadt oder E:
sellschaft zugeteılt. Und den einzelnen gebührt „das Gleiche“ Anerkennung 1m
Verhältnis Z Harmoniegrad iıhrer Seelenkrätte. In der neuzeıtlichen Moderne 1st
indessen eine kopernikanische Wende in der Bestimmung verhältnısmäßiger
Gleichheit vollzogen worden. BER Gleiche“ wırd 1U 1m Verhältnis sıch selbst
bestimmt ZU selbstbewußieten, selbstbestimmten iındıvıduellen Subjekt und SEe1-
LICT Absıcht, sıch als Person selbst verwirklichen und darın eıne eıgenständıge
Identität tinden. Di1e Gleichheitsvermutung legt sıch darautfhin als Grundsatz
moralıscher Gleichheit aUuUs L

Moralıische Gleichheit besagt, da jede Person eiınen moralıischen Anspruch dar-
auf hat, mıt der yleichen Rücksicht un: Achtung behandelt werden W1€e jede
dere S1e 1st VO eiınem Standpunkt der Unparteıilichkeit und der Allgemeinheit als
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UuUftonOomMes Lebewesen achten und als Gleiche nıcht gleich behandeln
SOWI1e mi1t eiınem doppelten Respekt würdıgen, als generalısierte andere un als
unvertretbar einzelne. Der Grundsatz moralischer Gleichheit 1sSt zugleich als eıne
Verfahrensregel FAHT: Bestimmung des Gerechten eben dem moralıischen (ze=-
sıchtspunkt der Unparteıilichkeit und der Allgemeinheıt verstehen. Was gerecht
ISt;, wırd durch den utonomen Gesetzgeber 1ın eigener Sache festgestellt, nämlıch
durch die unterstellte Kommunikationsgemeinschaft moralıscher Subjekte ohne
Grenzen, das ‚Reıch der Zwecke“

Aus dem Grundsatz moralıscher Gleichheit Alr sıch nıcht direkt un unmıttel-
bar eıne Gleichheitsvermutung für die Verteilung VO Grundgütern, Zugangschan-
CCN, wiırtschafttlichen Vertügungsrechten un: gesellschaftlichen Machtposıitionen
1ableiten. Wer dies versuchen wollte, stolpert 1n eıne polıtische Moralfalle. Dennoch
An eıne Korrespondenz VO moralıischer Gleichheit un: einer tendenzıiell gleich-
mäßıgen Güterverteilung aufgewiesen werden, ındem eın mweg beschritten wiırd,
nämlich ber die demokratische Auslegung oleicher Menschenrechte SOWI1e ber
die demokratische Aneı1gnung kapıtalıstischer Marktwirtschaften.

Demokratische Auslegung der Menschenrechte

Die Proklamation gleicher Menschenrechte hat 1ne yeschichtliche Abfolge: Zuerst
wurden die indıviduellen un: institutionellen Abwehrrechte möglıche ber-
orifte des Staates proklamıiert, dann die wiırtschaftlichen, soz1ı1alen und kulturellen
Leistungsansprüche auf e1ıne Grundausstattung VO Guüutern, die eınem INeN-

schenwürdigen Leben ertorderlich sınd, und schliefßßlich die polıtischen Beteıilıi-
gungsrechte, dıe den Status verantwortlicher Bürgerinnen und Bürgern markieren.

ange e1lIt konnten Menschenrechte auf Manner, Burger und Rassen begrenzt
bleiben, bıs teminiıstische, soz1ıale und ethnısche Befreiungsbewegungen derartıge
Diskriminierungen beseıltigten. Kapıtaleigner konnten sıch bürgerlicher Freiheits-
rechte, etwa des Rechts auf den laufenden Gewerbebetriebh und des Rechts auf Prı-
vateıgentum bedienen, die Ungleichheit der Lebenschancen verfestigen,
da{ß der Anspruch tormaler Abwehrrechte VO denjenıgen SAl nıcht eingelöst WeI-

den konnte, denen e1n Mındestmaliß materieller Voraussetzungen tehlte. Soz1ale
Grundrechte sınd bereits 1n der Französischen Revolution etwa als das Recht autf
Unterhalt tür alle hılfsbedürftigen Bürger proklamiert worden. Das herkömmliche
5ystem der treiwilligen Almosen und der kırchlichen Armenpflege wurde damıt
aufgekündigt!®. In der Revolution VO 848 und 1ın der Arbeiterbewegung wurde
die TIrennlinie zwischen soz1alen Grundrechten und der Tugend feudaler Mildtä-
tigkeıt och schärter markıiert. Armut un: Verelendung wurden weder als Folgen
individuellen Versagens gedeutet och als unentrinnbare Schicksalsschläge hıinge-
OTINLLTNECIN. S1e valten als Rechtsverletzungen. Folglich pochten 1n Not Mıt-

524



Gerechtigkeit auf den Spuren der Gleichheit

bürger auf ıhre verbrieften Rechte, sıch mıt barmherzigen Gaben abspeisen
lassen, und verlangten die Keparatur gesellschaftlich verursachter chäden.

Aus den Konflikten der Arbeiterbewegung miıt den damalıgen Herrschaftseliten
sınd die wiırtschaftlichen und soz1alen Leistungsrechte formuliert und direkt als
Staatsziele oder indirekt als Soz1ialklauseln verfassungstest gemacht worden: Jeder
Mensch sollte unabhängıg VO  a seiner Kauftkraft und seınem Arbeıtsvermögen eın
menschenwürdiıges Leben tühren können un!: VOT gesellschaftliıcher Ausgrenzung
bewahrt werden. iıne dritte Dımension VO Menschenrechten wurde eingefordert,
als die repräsentatıven Demokratien Westeuropas 1ın Parteıen-, Verbände- un: Ver-
waltungsdemokratıen oder 1n Verständigungssysteme polıtischer Klassen abzugleı-
ten drohten. Gleichzeıitig MIt den Verftfahren eıner direkten Demokratie klagten
zıvılgesellschaftliıche Bewegungen polıtische Gestaltungsrechte eın 1?.

Die yeschichtliche Abfolge der jeweılıgen Proklamatıon VO  zD Menschenrechten
und des Auftretens soz1aler Bewegungen INa erklären, da ZuUuerst die bürgerlichen
Freiheitsrechte, dann die soz1alen Grundrechte un:! schliefßlich die politischen Be-
teiliıgungsrechte gCHANNL werden. Folgt INa dagegen der logischen Rangfolge, W1€e
S1Ce dıe Option tür die Demokratie als Lebenstorm nahelegt, dann steht den politi-
schen Beteiligungsrechten der Kang „Beteiligung“ als neuzeıtliche politı-
sche Dımension der Gerechtigkeıit meınt das gleiche Recht eıiner jeden Bürgerın und
eınes jeden Bürgers, sıch den Prozessen der vesellschaftlichen, wirtschaftlichen
und polıtischen Meıinungsbildung und Entscheidungstindung aktıv beteiligen
un: darın selbst VELLTIGEGE Beteiligungsgerechtigkeıit 1St 1n eıner polarısıerten, D6-
spaltenen Gesellschaft ine Suchbewegung auf diejenıgen hın, denen die Mıtwir-
kung polıtischen Entscheidungen versagt 1St, eıne Parteinahme ZUQZUNSIEN der
Schwächeren and der Gesellschaft.

Um dieses Beteiligungsrecht sıchern, 1st eın gleicher Mindestante:il Volks-
einkommen un: Volksvermögen, also das soz10-kulturelle Ex1istenzminimum e1IN-
schliefßlich des Zugangs Bıldungs- und Gesundheıtsgütern varantıeren, und
ZW ar unabhängig davon, ob Menschen 1ın der Lage oder bereıit sind, sıch der vesell-
schaftlich organısıerten Arbeit beteiligen. Denn der Wert eines Menschen oründet
nıcht 1n seıiner Arbeitsleistung, sondern 1n seiner Wuürde als Mensch, dıe keinen Preıs
hat. Das wirtschaftlich-soziale Recht einer Grundsıiıcherung auf dem Nıveau des
soz10-kulturellen Exıstenzminimums verhindert den Ausschlufß(ß der Menschen VO

denjenigen wirtschaftlichen un: kulturellen Gütern, die für eline Gesellschaft als
unverzichtbar gelten vemäfß dem Grundsatz der Bedarfsgerechtigkeit.

An dieses Recht auf eın soz10-kulturelles Ex1istenzminimum schliefßt das yleiche
Recht auf Beteiligung der gesellschaftlich organısıerten Arbeıt d der Erwerbs-
arbeıt, die auf absehbare eıt gesellschaftlıche Anerkennung, materiellen Wohl-
stand un persönlıche Identität vermuttelt. Es 1st eın yleiches Recht auf siınnvolle
Arbeıt un: eiIn sıcheres Einkommen für alle, die arbeiten können un: wollen
gemäißs dem Ma{stab der Leistungsgerechtigkeit. Diese wırd 1n kapıtalıstischen
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Marktwirtschaften jedoch nıcht materı1al, sondern tormal durch das Ergebnis kol-
lektiver Vereinbarungen bestimmt, dıe 7zwischen Verhandlungspartnern auf gleicher
Augenhöhe getroffen werden.

Demokratische Ane1gnung kapitalistischer Marktwirtschaften

Menschenrechte und Kapıtalismus gelten als M1n Kontrast wıe Feuer un Wasser.
Geschichrtlich WAar dıe Ausbreitung des Kapitalismus der Proklamation der
Menschenrechte 1n den ZCNANNTLEN dreı Dimensionen begleitet. Der Kapıtalismus
ırd einerseılts als wırtschaftliches Funktionsgerüst verstanden. Seine Komponen-
er sind der marktwirtschaftliche Wettbewerb, e1In hoher Technikeinsatz AaUuUsSs VOT-

WCR geleisteter Arbeıt, eine elastische Geldversorgung und eine private Unterneh-
Mmensorganısatıon, deren Zıel eine ANBEMMCSSCHNC Güterversorgung 1St und deren
Markterfolg sıch 117 einer hohen Nettowertschöpfung erweıst #9. Mehır noch 1st der
Kapıtalismus eın gyesellschaftliches Machtverhältnis mi1t einer viertachen Schief-
lage wirtschaftlicher und gesellschaftlicher Macht. Im Unternehmen besteht das
Entscheidungsmonopo| derer, die Eıgentümer der Produktionsmuittel sind oder
rechtmäßig darüber verfügen. Diese Schieflage der Macht überträgt sıch auf die Ar-
beitsmärkte, auf die Verhandlungspositionen der Arbeıitgeber un Arbeitnehmer
un die Tarıfverträge als Formen friedlicher Konfliktregelung. Auf den Gütermärk-
er trefen die Produzenten me1lst stärker organısıert und konzentriert auf als die ın
der Regel atomısıerten Verbraucher. Und al der Nahtstelle zwıschen der monetaäaren
un realwirtschaftlichen Sphäre verfügt das Bankensystem ber Jjene eld- un
Kreditschöpfungsmacht, mit der das Produktionsniveau und die Rıchtung der Pro-
duktion entschieden werden kann.

Die Funktionsregeln kapıtalistischer Marktwirtschaften sınd ın gesellschaftliche
Vorentscheidungen eingebettet welche gesellschaftlich nuützliche Arbeıt der
Marktsteuerung überlassen wiırd un: welche der privaten Sphäre, ob solche Arbei-
ten mehr der weniıger geschlechtsspezitisch zugewıesen werden, W1e€e unterschied-
ıch komtortabel S1Ee entlohnt werden, W1e€e stark gespreizt der Wert einzelner Ar-
beitsleistungen 1n eiınem arbeitsteiligen Produktionsprozefß testgelegt wırd und W1€e
die Anteıle gesellschaftlicher Vorleistungen und iındıvidueller Arbeitsleistungen be-
CTTET werden. In demokratischen Gesellschaften oilt eine Vermutung tendenziell
gleichmäfßiger Güterverteiulung. Die autftretenden Ungleichheiten der Verteilung
sollten sıch durch Gründe rechtfertigen lassen, die ausschliefßlich 1ın persönlıchen
Leistungen, etwa 1n der Mobilisierung natürlicher Talente oder Energiepotentiale
verankert sınd

Der Grundsatz realer Chancengleichheıit yeht ber den einer tormalen Chancen-
gleichheit hınaus. Formale Chancengleichheit 1St vewahrt, WECNN die Startlöcher auf
exakt derselben Linıe angelegt werden, da{ß Menschen ungeachtet iıhres _-
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schiedlichen Leistungsvermögens VOIN gleichen Startpunkt AaUS auf das Ziel loslau-
ten. Reale Chancengleichheit jedoch 1st erst dann gegeben, WOCNN die Individuen uUunNn-

geachtet ihrer unterschiedlichen Talente und Motivationen nıcht 1Ur die gleichen
Startchancen für den Lauf, sondern auch effektiv die yleichen Erftolgschancen
während des Lautfens behalten, iındem natürliche Beeinträchtigungen un BC-
sellschaftliche Benachteiligungen tortlaufend korrigiert werden. Beispielsweise md
rantıeren die gleichen Chancen 1M Bıldungssystem noch längst nıcht die han-
cengleichheıt 1 Beschäftigungssystem. Und gyleiche Chancen des Zugangs zZzu

Bıldungsgütern oder 7AhT  = Erwerbsarbeit siınd NOC keine (zarantıe vesellschaftlicher
Integration. Kıne ungleiche Verteilung VON Einkommen und Vermögen 1St MT sel-
en ausschliefßlic auf die Mobilisierung natürlicher Talente und auf besondere An-
StIrenguNgeN zurückzutführen. S1e könnte SEIN, WeNnNn nıcht eingespielte Konven-
t1onen, Rollenmuster und wirtschaftliche Macht den stärkeren influ4ß ausüben
würden. Folgliıch sind die natürlichen Beeinträchtigungen und gesellschaftlichen
Benachteiligungen, die nıcht auf eine unterlassene Mobilisierung natürlicher Ta
lente und tehlende Anstrengungen der Individuen zurückzuführen sind, also die
Zutallsergebnisse der natürlichen und gesellschattlichen LotterIie, vesellschaftlich
auszugleichen.

Jene Ungleichheiten, die durch treiwillige Optionen Individuen verursacht
wurden und als voraussehbare Resultate diesen zugeschrieben werden könnten, STC-
hen 1n demokratischen, tunktional ausdifferenzierten Gesellschaftten eiınem
Schrankenvorbehalt individueller Verantwortung. Zum eiınen 1st nämlıch nıcht e1IN-
deutig Zu ermitteln, WI1EC weıt jeweıls persönliche Verantwortung, natürliche Talente
und besondere Anstrengungen einerseılts oder gesellschaftliche Verhältnisse ander-
seIts den Zugang 7A40} Gesundheıits- und Biıldungsgütern oder die Kultivierung un:
Veredelung des Arbeıtsvermögens blockiert haben Zum andern siınd trennscharte
Unterscheidungen zwischen natürlicher Beeinträchtigung und gesellschaftlicher
Benachteiligung SOWI1e 7zwischen privaten Rısıken, die aut iındividuelles Fehlverhal-
ten zurückgehen, und Rısıken, die gesellschaftlich bedingt sınd, nıcht ohne weıteres
möglıch. Folglich 1st eıne demokratisch-gesellschaftliche Nachsicht gegenüber den
Schwächen indıvidueller Verantwortung und der Fahrlässigkeit persönlicher 65
bensstile vertretbar.

Sozıalretormen, die den Namen verdienen

IDIE schwarz-rote Koalıtion, die 1in ıhrer SOgENANNTLEN ersten Phase eın Klima des
wechselseıtigen Vertrauens zwischen den Politikern, dıie sıch trüher bekämpft hat-
tEN:; SOWI1e die Atmosphäre eines wohligen Wır-Gefühls verbreıtet hat, scheint sıch
1U soz1ale un wırtschaftliche Retormen orößerer Jragweıte vornehmen wol-
len Wıe annn die Kohärenz moralischer Gleichheıit, gleicher Rechte auf polıtische
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Beteiligung und eıner tendenziell gleichmäfßigen Güterverteilung 1ın die Reformpro-
jekte eintließen? Dreı Anregungen scheinen dazu erwagenswert se1in.

Für das Reformprojekt, die solidarısche Absıcherung VON Gesundheitsris1i-
en, deren erwerbswirtschaftliche Grundlage brüchig geworden 1St, biıetet sıch eıne
erweıterte, „demokratische“ Grundlage A,  9 die alle Personen einschlieft, die 1m
Geltungsbereich der Vertassung iıhren Lebensmittelpunkt haben, und alle Einkom-
INCI, die OTt entstehen, beitragspflichtig werden aßt S1e hebt die Grenzen der Be1-
tragsbemessung un der Versicherungspflicht auf, damiıt nıcht dıe Wohlhabenden
sıch der Solıdarıtät entziehen. Die solidarıschen Leistungen bewegen sıch 1n eiınem
Korridor, der VO her gesockelt un: VO  e oben her gedeckelt 1St Damıuıt sınd
auch dıejenıgen, dıie ber eın eıgenes FEinkommen verfügen, 1n die Solıdargemeıin-
schaft einbezogen, während sıch dıe Wohlhabenden 7zusätzlich prıvat absichern
können, talls ıhnen die Standardleistungen nıcht enugen. Die Solidarıität der gC-
sundheitlich Starken miıt den Schwächeren und die Solidarıität der Wohlhabenden
mi1t den wen1ger Wohlhabenden und Armen sind damıt 1n eın eINZISES Siıcherungs-
SYStem integriert.

FEın Z7weıtes Reformprojekt ezieht sıch aut die gesellschaftliche Gleichstellung
un: Autonomıie VO annern un!: Frauen. Derzeıit allerdings bewegt sıch die polı-
tische Debatte 1n eıner arbeits- un! bevölkerungspolitischen Nebenarena, insofern
dıe akademıisıerten Frauen ZUr kontinurerlichen Vollerwerbsarbeit un: ZU MOg-
lıchst trühen Kındergebären gedrängt werden. Damıt 6S diesen Frauen eichter
gelıngt, ıhre Berufts- und Famıilienpflichten vereinbaren, werden ötffentliche Be-
treuungseinrichtungen versprochen. Das demographische un: ökonomische (Se=
dröhne AlSt jedoch die Forderung ach „Geschlechtergerechtigkeit“ erstummen
Diese könnte vermutlich besser realisıert werden, WE ersiens drei gesellschaftlı-
che Arbeıtstormen, näamlıch die herkömmliche Erwerbsarbeıt, die private Betreu-
ungsarbeıt un: das zıvilgesellschaftliche Engagement 1ın den Blick geraten; un:
WEeNnNn Zayeıtens diese TEe1l Arbeitstormen taır auf die beiden Geschlechter verteiılt
werden. ine erweıterte Erwerbstätigkeıit der Frauen sollte also VO eıner verkürz-
ten Erwerbsarbeit der Männer begleitet se1ln. Und die Männer sollten gesetzlich un!:
durch tfinanzıelle Anreıze dazu gedrängt werden, den ıhnen zukommenden Anteil

der privaten Erziehungsarbeit übernehmen un: darın eınen Gewınn kas
bensqualıität entdecken.

Die demokratisch-solidarıische Absıcherung gesellschaftlicher Risiken un eın
Mehr Geschlechtergerechtigkeit werden be] gegebener wirtschaftlicher Wert-
schöpfung massıve Verteilungskonflikte auslösen. Deshalb 1st eın drittes Retorm-
projekt, nämlich eine höhere wirtschaftliche Wertschöpftung, Aaus Z7wel Gründen -
strebenswert: Zum eiınen nämlich ebt die Mehrheıit der Bevölkerung 1n
Deutschland ihren Verhältnissen, solange unzählıge vıtale Bedürfnisse nıcht
befriedigt sınd un dringende öffentliche Autfgaben unerledigt lıegen bleiben,
lange hochwertiges Arbeitsvermögen verschlissen un: aut eın jJährliches Volksein-
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kommen VO mehreren 100 Miılliarden uro verzichtet wırd 7Zum andern bleibt auf
absehbare eıt die Beteiligung der gesellschaftlich organısıerten Arbeit eın
Hauptschlüssel soz71aler Integration. Zusätzliche Wertschöpfung und InnOovatıve
Arbeitsplätze lassen sıch 1ın reiten Industriegesellschaften vorwıegend durch die
„Arbeıt alll Menschen“, also durch personennahe IDienste 1n den Sektoren Gesund-
heıt, Bıldung, Kultur und Freizeitgestaltung erschließen. Dorthin sollten tfolglich
die Impulse öffentlicher un: privater Netto-Investitionen verlagert werden.

In Deutschland waächst derzeıt das Gespür für verschärtfte soz10-Okonomische
Bruchlinien: Die Binnenwirtschaft stagnıert, während dıe Exportdynamik struktu-
rell überhitzt 1St. Dıie Industrie baut Arbeıitsplätze ab, 1ın Krankhäusern un: Schu-
len wırd unbezahlte Mehrarbeit angeordnet. Prıvate Haushalte sammeln Geldver-
mogen d während öffentliche Haushalte stark verschuldet sınd [ )as Angebot
öffentlicher Csüter wiırd reduzıert, Privatunternehmen InNnan Z die Lücke
füllen. Rıskante un: spekulatıve Operationen auf den Finanzmärkten erzielen Ren-
dıten, die tür Investoren in der realwirtschaftlichen Sphäre unerreichbar sınd. In e1-
HET solchen Sıtuation wachsender Fliehkräfte 1St die Neigung der politischen Klasse
verständlıch, dıe beobachteten technıschen, biologischen un ökonomischen Mega-
trends als schicksalshatt un: unvermeıdbar begreıten. Ohnmaächtige Anpassung
scheint sıch als vertretbare Reaktion anzubieten. Indem jedoch die Deutung der
Gerechtigkeıit als Gleichheitsvermutung ın soz1ale Reformprojekte einflıieft, ann
der normatıve Gegenentwurf eıner Gesellschaft wırksam werden, der den ber-
schufß demokratischer Erwartungen nıcht alleın den Grenzen Erfahrungen
festmacht, die für dıie polıtische Vergangenheıt un Gegenwart bestimmend
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